
Ausschlussgebiete Stufe 2 -
Siedlung, Infrastruktur und Luftverkehr 

Abstand von 800 m zu Wohngebäuden in
geschlossenen Siedlungsbereichen
Abstand von 800 m zu sonstigen Wohn-
nutzungen aus Bebauungsplänen und 
Innenbereichssatzungen *

* soweit über vorherig genannte Ausschlussgebiete hinausgehend

Abstand von 800 m zu zusammenhängenden 
Wochenend- und Ferienhausflächen und 
Campingplätzen *
Abstand von 800 m zu Flächen für Gesund-
heit und Kur *
Flächen für Sport, Freizeit und Erholung 
Flächen für Industrie und Gewerbe
Flächen besonderer funktionaler Prägung 
(ohne Parken)
Friedhof und Friedwald

Abstand von 3 km zur Flugnavigationsanlage 
Weser
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Sachliches Teilprogramm Windenergie

Landkreis Osterholz
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Eisenbahntrasse zuzüglich 40 m Abstand


